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Immobilien 
fürs Leben

Egal ob Neubau, Umbau, 
Sanierung oder Woh-
nungskauf: Derlei Investi-
tionen sind Entscheidun-
gen fürs Leben und gehö-
ren sorgfältig durchdacht 
und geplant! 

 
„Bereits im Vorfeld sind 
viele Punkte zu beachten: 
etwa die Aufnahme eines 
Kredits, die Errichtung ei-
nes Kaufvertrags und die 
Einholung einer Baubewil-
ligung, um nur die Wich-
tigsten zu nennen“, sagt 
Rechtsanwaltkammer-Prä-
sident Harald Burmann.
„Damit die Freude über ein 
neues Heim nicht  durch 
unerwartete Probleme und 
zusätzliche Kosten ein bö-
ses Ende findet, bieten Ti-
roler Rechtsanwälte einen 
eigenen Haus- und Woh-
nungs-Check. In einem 
Erstgespräch informieren 
Rechtsanwälte über mög-
liche Probleme und recht-
liche Stolpersteine, die mit 
dem Erwerb eines Wohn-
objektes einhergehen kön-
nen.“ 

Weiter führende In-
formationen zum The-
ma finden Sie unter  
www.tirolerrak.at 

Kammerpräsident Harald Bur-
mann. Foto: Tiroler Rechtsanwaltskammer
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Innerhalb von zwei Metern Abstand zur Grundstückgsgrenze ist eine Brandschutzwand Pflicht. Foto: kwp-Carports

Carports an den 
Grundstückgrenzen

Immer häufiger werden 
heutzutage Carports an 
Grundstückgsgrenzen errich-
tet. Dabei sind Rechtsfolgen 
aus der Pflicht zur Errich-
tung von Brandschutzwän-
den zu beachten.
RA StefAn GAmSjäGeR

Die kostengünstigen und be-
liebten Carports – überdachte 
Stellplätze für Pkw im Sinne 
der Tiroler Bauordnung – wer-
den bislang in den meisten 
Tiroler Gemeinden ohne viel 
Aufsehens wie eingereicht ge-
nehmigt. Diese übliche Vorge-
hensweise ist jedoch sowohl 
für Planerrichter, Bauwerber, 
Nachbarn sowie für Bürger-
meister als Baubehörden 
nicht unproblematisch.

Dabei wird nämlich regel-
mäßig die bereits seit 1.1.2008 
gesetzlich zwingende Anwen-
dung der OIB-Richtlinie 2.2 
über Brandschutz verkannt. 
Diese besagt zusammenge-
fasst, dass innerhalb von zwei 
Metern Abstand von Grund-
stücksgrenzen, die den Gren-
zen zugekehrten Wände von 
Carports mit durchgehenden 
Brandschutzwänden aus-

zustatten sind – außer eine 
Brandübertragung auf Nach-
bargebäude ist „nicht zu erwar-
ten“. Derartiges wird jedoch 
insbesondere in Ansehung des 
§ 6/2 der Technischen Bauvor-
schriften in den seltensten Fäl-
len „nicht zu erwarten“ sein.

Im Falle einer durch Brand-
schutzwände bedingten 
„überwiegenden Umschlie-

ßung“ ist der Carport aber 
rechtlich als „Gebäude“ zu 
qualifizieren. Dadurch ent-
stehen für den Bauherren er-
hebliche Mehrkosten, etwa 
Erschließungskosten, Kanal- 
und Wassergebühren sowie 
Gehsteigbeitrag und der Car-
port ist auch in der Berech-
nung der Baumassendichte 
zu berücksichtigen.

Sieht der Bürgermeister von 
der zwingenden Vorschrei-
bung einer Brandschutzwand 
unzulässig ab, besteht im Fal-
le einer Brandübertragung im 
Rahmen der Amtshaftung ein 
beträchtliches Haftungspo-
tential. Zudem können unge-
rechtfertigt dringend benö-
tigte Gemeindeeinnahmen 
entfallen.

Durch eine rechtliche Be-
ratung bei geplanter Errich-
tung eines Carports im Grenz-
abstandsbereich könnte der 
Bauwerber unliebsame Über-
raschungen vermeiden. Au-
ßerdem könnte der betroffene 
Nachbar mangelnden Brand-
schutz im Baubewilligungsver-
fahren rechtzeitig einwenden 
um allfällige Amtshaftungsan-
sprüche zu wahren.

Weitere Infos unter:  
www.tiroler-rechtsanwalt.at

Durch eine recht-
liche Beratung kön-
nen der Bauwerber 

und der betroffene Nach-
bar unliebsame Überra-
schungen vermeiden.“

RA Stefan Gamsjäger

Ein Ausschnitt der Flächenwidmung in Tirol (rot: Bauland, lila: Gewer-
be- und Industriegebiete, grün: Sonderflächen). Foto: tiris

Änderungen 
in der Tiroler 

Raumordnung
Derzeit befasst sich der Lan-
desgesetzgeber mit einer 
umfangreichen Novelle zum 
Tiroler Raumordnungsge-
setz 2006. 
 
RA MichAel SAllingeR

Die sich abzeichnenden Ände-
rungen des Raumordnungs-
gesetzes sind von erheblicher 
Bedeutung für die Bodenord-
nung. Vor allem die örtliche 
Raumordnung betrifft die Inte-
ressen von Grundeigentümern 
wesentlich. Änderungen der 
Raumordnungsinstrumente 
sind maßgeblich für Umwid-
mungs-, Bebauungs- und Ver-
kaufswünsche sowie Kreditsi-
cherungsinstrumente.

Die beabsichtigten Ände-
rungen des Gesetzes betreffen 
u.a. die Festlegungen in den 
örtlichen Raumordnungskon-
zepten,  die Erlassung, Ände-
rung und Kundmachung der 
Flächenwidmungspläne, das 
Recht der Bebauungspläne 
im Sinne eines weitgehenden 
Entfallens verpflichtender Plä-
ne, die Regelung der Kosten-
beiträge in Widmungssachen, 
Entschädigungsrechte (§ 70 
TROG) bei Rückwidmungen 
sowie die Einführung des vor-
gezogenen Erschließungskos-
tenbeitrags (Bauplatzanteil).

Die Änderungen in den ge-
nannten Bereichen sind teil-
weise tiefgreifend und wer-
den zu nicht unwesentlichen 

Rechtsfragen, zum Beispiel im 
Bereich des Übergangsrechtes 
und der Übergangsbestim-
mungen führen.

Im Falle eines Gesetzesbe-
schlusses werden sich weite-
re und neue Rechtsfragen des 
Raumordnungsrechtes und 
seiner Anwendung ergeben. In 
der Praxis zeigt sich, dass von 
Widmungsmaßnahmen be-
troffene Rechtsträger, seien es 
Grundeigentümer, Nachbarn 
oder Gewerbetreibende, häu-
fig sehr spät auf Maßnahmen 
der örtlichen Raumordnung 
reagieren und sich so um die 
Möglichkeit bringen, wirksam 
mit Hilfe eines Rechtsanwaltes 
zu reagieren. Daher wird emp-
fohlen, die weitere gesetzgebe-
rische Entwicklung auf diesem 
Sektor aufmerksam zu verfol-
gen und im Falle individueller 
Betroffenheit frühzeitig geeig-
neten Rat einzuholen. Das gilt 
– in Anbetracht der bevorste-
henden Novelle – nun mehr 
als bisher.

RA Michael Sallinger. Foto: Fuisz

www.fuith.eu
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